
2

densei; daß diesealleinstehendeAussagelediglicheineUnterstützunggefundenhat in derErklärungdesVatersderselben,desGendarmenBirkenfeld,welcherdie obigenWortegleichnachdemVorfallevonseinerTochtererfahrenhabenwill, das;dagegeneineReihevon Belaffungs-wie Schutzzeugendie von Eich gebrauchtenWorte im EinklangmitdesseneigenerAngabedahinreferiren:„Hütet euch,ihr Leute,vor jederUnordnung,damitunsereFeindegegenuns nichtszu sagenhaben!"—das; in dieserletzterwähntenAeußerung,welcheals ErgebnißderBe¬weiserhebunganzunehmenist, dieKriteriendesin § J10desStraf¬gesetzbuchesenthaltenenVergehensnicht gefundenwerdenkönnenunddaherrc.Eichvon dieserBeschuldigungfreizusprechenist;ad 11. In Erwägungsodannzuder gegendenKommunalsörsterAltmeyer erhobenenBeschuldigungdesVergehensgegen§ 116des'Strafgesetzbuchs,daßderHärtelwaldund speziellauchdie betreffendeStelle desselbenzum Forstschutzbezi.kdes Beschuldigtengehört,daß,wennauchnun nichtangenommenwerdenkönnte,daßdemBeschuldigtenwegenseineramtlichenQualität ein Rechtzugestandenhätte,nacheinervonderzuständigenBehördean die auf öffentlichemPlatzeversammelteMenschenmengegerichtetendreimaligenAufforderung,sichzu entfernen,trotz derAufforderungam Platzezu verbleiben,dochimmerhinderBeschuldigtesich,wennauchirriger Weise,die Befngnißzuve>bleibenzuschreibenniochteund in diesemFalledemselbendernach§ 116 erfor¬derlicheDolus gefehlthat,das;abgesehenhiervonaberauchein Beweisdafürnichtvorliegt, daßFörsterAltmeyeramMorgen des 13. Juli1876beider von demKreissekretärBesserausgegangenengesetzlichenAufforderungwirklichzugegengewesenist odervon derselbenKenntniserlangthabe,daßdaherdessenVerweilenim Härtelwaldezu einerspä¬terenZeit nichtunter dieStrafbestimmungdes§ 116 desStrafgesetz¬buchsfällt undmithinAltmeyerfreizusprechenist;ad.111—XXI.In Erwägungzudengegendie übrigenBeschuldig¬tenerhobenenBeschuldigungendesBetrugsresp.derwissentlichenHül¬feleistungzumBetrüge,day für die ThathandlungeudieserBeschuldig¬ten die vondenKindernMargaretheKunz,SusannaLeistundKatha¬rina HubertusbehauptetenWundererscheinungendie Grundlagebilden,daß daherzunächsteinegenauePrüfung in Betreff der angeblichenErscheinungenvorgenommenwerdenmuß,undfernerzuprüfen ist, inwiefernbei denKindern,welcheselbstihres jugendlichenAlters wegenstrafrechtlichnichtverfolgt werdenkönnen,dieKriterien desBetrugeszutreffen,da wenigstenssubsidiarischgegenalleBeschuldigtesub111—XXI die Beschuldigung,wissentlichdurchThat zudemvondengedach¬ten Kindern verübtenBetrügeHülfe geleistetzu haben,festgehaltenwird;
In Erwägling,daßnab Angabeder obengenanntenachtjährigenKinder,wiedurchdieVerhandlungenfestgestelltwordenist, dieselbenam3. Juli 1876im HärtelwaldeeineweißeFrau mit einemweißenKindeauf demArm gesehenhabenwollen, vor welchersie erschrecktgeflohen.


